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Hilfsangebote des Jugendamtes 
Zur Vereinbarung von individuellen Sprechstunden und Hausbe- 
suchen ist Frau Hörnisch erreichbar unter Tel. 06221 522-6156, E- 
Mail: T.Hoernisch@Rhein-Neckar-Kreis.de

Öffnungszeiten der Katholischen Öffentlichen Bücherei 
Dienstag, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
Freitag, 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr 
Sonntag, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
Tel. 06201 8753242 
E-Mail: koeb.ld@bachgemeinden.de 
Bahnhofstraße 14, 69514 Laudenbach

Blühende Bergstraße lädt zum Stammtisch ein
Am Montag, dem 23.03.2026, um 18.30 Uhr lädt der Verein Blü- 
hende Bergstraße alle Interessierten zu einem „Stammtisch“ mit 
spannenden Themen in den gemütlichen Gewölbekeller im Rat- 
haus der Stadt Hemsbach ein. 
Der „Stammtisch“ versteht sich als Plattform für die Diskussion 
von Themen rund um den Erhalt der „Blühenden Bergstraße“ im 
Kreis der Aktiven und Unterstützer sowie als Angebot an Interes- 
sierte, die den Verein kennenlernen und mehr über seine Arbeit 
erfahren möchten. Die Runde ist auch für Themen offen, die die 
Teilnehmer selbst mitbringen. 
Die großflächige Freisetzung von Flächen durch den Rückzug 
des Weinbaus wirft die Frage auf, wie diese Flächen offengehal- 
ten werden können, um die charakteristischen Wesenszüge der 
Blühenden Bergstraße zu erhalten – und dies bei knappen Kas- 
sen und massivem Rückgang der Fördermittel. Ein Schwerpunkt- 
thema ist daher die Beweidung im Projektgebiet des Vereins von 
Laudenbach bis Dossenheim in der Zukunft, die von sehr gro- 
ßen Flächeneinheiten bis zu kleinen Parzellen gedacht wird. Der 

Nichtamtliche 
Bekanntmachungen

Nächste Straßenkehrung 
Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Öffnungszeiten des Bürgermeisteramtes 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 8.30 bis 12.00 Uhr 
Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr

Sprechstunde des Bürgermeisters 
Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung 
über das Sekretariat, Telefon: 06201 7002-32

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei 
Dienstag 14:30–18:00 Uhr 
Mittwoch 09:00–11:00 und 14:30–18:00 Uhr 
Sie erreichen uns unter Telefon: 06201 7002-35 oder 
E-Mail: Michaela.Ulmer@Gemeinde-Laudenbach.de

Telefon-Sprechstunden des Revierförsters Schierk 
von Oktober bis März jeden Dienstag von 16:30 bis 17:30 Uhr 
telefonisch unter der Nummer 0162-2646419. 
In den Monaten April bis September entfällt die Telefon-Sprech- 
stunde. Ansonsten ist der Revierförster per E-Mail an 
c.schierk@rhein-neckar-kreis.de erreichbar.

Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises 
Beratung und Hilfe bei Fragen rund um das Thema Pflege 
Herr Lackner, Tel. 06221 522 2699 
E-Mail: m.lackner@rhein-neckar-kreis.de 
Frau Kurz, Tel. 06221 522 2735 
E-Mail: b.kurz@rhein-neckar-kreis.de 
Beratungen sind in der Beratungsstelle Weinheim, Dürrestraße 2 
(Weinheim-Galerie, 2. Obergeschoss, Raum 201/202) möglich. Im 
Bedarfsfall kann auch ein Hausbesuch stattfinden.
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